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unter besonderer Berücksichtigung des § 192a StGB 

 
 

von Prof. Dr. Dr. Frauke Rostalski und  
Dr. Erik Weiss* 

 
 
Abstract 
Der vorliegende Beitrag widmet sich dem strafrechtlichen 
Umgang mit gruppenbezogenen Herabwürdigungen. 
Nach Identifikation und Begründung der besonderen 
Strafwürdigkeit entsprechender Verhaltensweisen erfolgt 
eine kritische Analyse des strafrechtlichen Umgangs mit 
diesem Phänomen. Es werden die Beleidigungsdelikte so-
wie § 130 Abs. 1, Abs. 2 StGB in den Blick genommen. Ein 
besonderer Fokus liegt auf der verhetzenden Beleidigung 
gem. § 192a StGB und den Unzulänglichkeiten dieser 
Vorschrift. De lege ferenda wird für deren Streichung und 
die Einführung einer weiteren Qualifikation in § 185 StGB 
plädiert, die Beleidigungen „mittels der Reduzierung auf 
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe“ erfasst.  
 
This article is focused on how group-related degradation 
is dealt with under German criminal law. After identifying 
and justifying the special punishability of such behavior, 
a critical analysis of the criminal law approach to this 
phenomenon is presented. The insulting criminal offences 
as well as section 130 para. 1, para. 2 StGB are taken into 
consideration. A special focus is put on the inflammatory 
insult according to section 192a StGB and the inadequa-
cies of this regulation. De lege ferenda, a plea is made for 
its deletion and the introduction of a further qualification 
in section 185 StGB, which covers insults "by reducing a 
person to membership of a group". 
 
I. Besondere Strafwürdigkeit gruppenbezogener Her-
abwürdigungen 
 
Gruppenbezogene Herabwürdigungen lassen sich zumin-
dest in zwei Kategorien einteilen: Solche, die an eine be-
stimmte Person adressiert sind, und solche ohne einen in-
dividualisierten bzw. zumindest individualisierbaren Be-
zug. Bevor die Frage beantwortet werden kann, ob die gel-
tende Rechtslage diesem Kriminalitätsphänomen ange-
messen Rechnung trägt, muss geklärt werden, welche 
Rechtgüter davon betroffen sein können und ob, bzw. un-
ter welchen Voraussetzungen dabei ein besonderes Ge-
wicht des jeweiligen Angriffs anzunehmen ist. 
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chung an der Universität zu Köln und Mitglied des Deutschen Ethi-
krats. Dr. Erik Weiss ist Akademischer Rat a.Z. und Habilitand an 
jenem Lehrstuhl. 

1  Zaczyk, in: NK-StGB, 5. Aufl. (2017), Vorb. §§ 185 ff. Rn. 1 
m.w.N. 

2  Vgl. hierzu BGHSt 36, 145 (148); Hilgendorf, in: LK-StGB, Bd. 10, 
13. Aufl. (2023), Vorb. §§ 185 ff. Rn. 2, 18, 21 m.w.N.  

 
 
 
 
 
 
1. Potentiell betroffene Rechtsgüter 
 
a) Gruppenbezogene Herabwürdigungen können eine 
Vielzahl von rechtlich schutzwürdigen Interessen berüh-
ren. In erster Linie ist dabei an die Ehre zu denken. Mit 
Rainer Zaczyk definieren wir die Ehre als „das v. der 
Würde des Menschen geforderte und seine Selbstständig-
keit als Person begründende Anerkennungsverhältnis mit 
anderen Personen (interpersonaler Begriff der Ehre). […] 
Freiheit gründet sich auf ein inneres Zentrum der Person, 
dessen Stabilität es ihr erst ermöglicht, mit Selbstbewusst-
sein als Rechtsperson gegenüber anderen aufzutreten und 
verantwortlich zu handeln. Die so verstandene Selbststän-
digkeit des Einzelnen ist kein sich vollständig allein er-
zeugender Status, sondern kann sich nur durch die Aner-
kennung anderer (in Interpersonalität) bilden und erhal-
ten. Im Anerkennungsverhältnis liegt also – da es von der 
Würde jedes einzelnen Menschen gefordert wird – eine 
fundamentale zwischenmenschliche Beziehung, nicht 
etwa ein nur gesellschaftlich-zufälliges Ereignis.“1 Das 
Zitat verdeutlicht die enge Verwobenheit des Ehrbegriffs 
mit dem der Menschenwürde.2 Letztere wird im Sinne der 
„Objektformel“ in aller Regel negativ definiert.3 Danach 
ist der Mensch in seiner Würde beeinträchtigt, sofern er 
„zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren 
Größe herabgewürdigt“ wird.4 Ideengeschichtlich steht 
die positivierte Verfassungsnorm des Menschenwürdesat-
zes vor allem in der Tradition der Moralphilosophie 
Kants.5 Deren Zentrum bildet der Kategorische Imperativ, 
den Kant unter anderem in der Fassung der sogenannten 
Zweckformel formuliert.6 Danach gilt: „Handle so, daß du 
die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person 
eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals 
bloß als Mittel brauchest.“7 Bei der Zweckformel handelt 
es sich um das „Urbild des Prinzips des Respekts vor Per-
sonen“.8 Von entscheidender Bedeutung ist daher die 
Frage nach den Kriterien, die den Personenstatus begrün-
den. Kants Antwort fällt insoweit eindeutig aus: So liege 
der Grund dafür, einen Menschen als Person anzuerken-
nen und ihn in der Folge an dem Achtungskonzept der 
Zweckformel teilhaben zu lassen, nicht etwa in dessen bi-
ologischer  Natur, sondern  in  seiner  Vernunft, die  seinen  
 

3  S. hierzu Rostalski, Der Tatbegriff im Strafrecht. Entwurf eines im 
gesamten Strafrechtssystem einheitlichen normativ-funktionalen 
Begriffs der Tat, 2019, S. 37 ff. 

4  BVerfGE 9, 89 (95).  
5  Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, 2010, 5 (6). 
6  Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, 2010, 5 (6).  
7  Kant, in: Preussische Akademie der Wissenschaft (Hrsg.), Gesam-

melte Schriften, Bd. XXIII, Berlin 1969, S. 429.  
8  Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, 2010, 5 (7).  
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Status als Person begründe: Das Personsein setze die „ak-
tuell vorhandene Fähigkeit zur Selbstbestimmung“ vo-
raus.9 
 
Angriffe auf den Achtungsanspruch des Einzelnen, seine 
Ehre, sind damit nach unserem Verständnis stets zugleich 
Angriffe auf dessen „absoluten innern Wert“10, seine 
Würde. Dabei sind Beeinträchtigungen der Ehre und da-
mit der Würde in unterschiedlichen Graden denkbar. Wer 
einen anderen in seiner Ehre angreift, negiert – mehr oder 
weniger – das gegenseitige Anerkennungsverhältnis, das 
den Individuen in einem freiheitlichen Staat zugrunde 
liegt. Er degradiert den anderen damit zu einem nicht voll-
umfänglich gleichberechtigten Diskursteilnehmer, spricht 
ihm also in spezifischer Weise die Berechtigung ab, Glei-
cher im Recht zu sein. Je stärker dieser Angriff auf das 
innere Zentrum der Person ausfällt, desto gravierender ist 
sie in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, am gemeinsamen 
Friedensprojekt teilzunehmen. Dies hängt mit der Selbst-
wahrnehmung zusammen, die durch herabwürdigende 
Äußerungen erschüttert werden kann – aber gerade auch 
mit der Wahrnehmung der anderen, auf die es für eine 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Mitei-
nander ankommt. Auch ihre Einschätzung von der Person 
des anderen kann infolge eines Angriffs auf dessen Ehre 
negativ beeinträchtigt werden, was wiederum auf den An-
gegriffenen und dessen Behandlung durch Dritte zurück-
fällt.  
 
b) Nicht zuletzt zeigt sich damit auch die Nähe von Ehre 
und Würde zur Meinungsfreiheit. Wer in seinem Status 
als Gleicher im Recht degradiert wird, droht zu verstum-
men.11 Unsicherheit im Hinblick auf den eigenen Status 
sowie Angst vor neuerlichen Angriffen lassen ihn 
schlimmstenfalls in seiner Meinungskundgabe weniger 
unbefangen auftreten, als dies ein freiheitliches Miteinan-
der vorsieht. Und damit greift der Angriff auf die indivi-
duelle Ehre, Würde und Meinungsfreiheit zugleich – mit-
telbar – ein in den Bereich der kollektiven Rechtsgüter: 
Eine Gemeinschaft, deren Mitglieder aus Verunsicherung 
und Furcht in Schweigen verharren, muss sich in einem 
Kernelement einer jeden Demokratie angegriffen sehen: 
dem Marktplatz der Ideen.12 Herabwürdigende Äußerun-
gen haben damit zugleich eine die gesamte Gesellschaft 
berührende Dimension, wenngleich auch nur vermittelt 
über den Individualrechtsgüterschutz. 
 
c) Herabwürdigungen von Gesellschaftsmitgliedern sind 
geeignet, andere mitzureißen.13 Sie können Ausdruck von 
Unzufriedenheit, von in der Gesellschaft fortdauernden 
Ressentiments sein und damit wie ein Brennmittel für ein 
gewaltsames Ausleben von Konflikten wirken. Je nach-
dem, in welchem Kontext, in welcher Intensität und in 
welcher  Verbreitung  Herabwürdigungen  geäußert  wer- 
 

 
9  Gutmann, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 15, 2010, 5 (8).  
10  Kant, in: Preussische Akademie der Wissenschaft (Hrsg.), S. 435.  
11  S. auch Völzmann, MMR 2021, 619 (620); zu sog. Silencing-Effek-

ten bei digitalem Hass vgl. Hestermann/Hoven/Autenrieth, KriPoZ 
2021, 204 (204 f.). 

12  Es greift daher zu kurz, lediglich Ehrschutz und Meinungsfreiheit in 
Opposition zu stellen, vgl. Völzmann, MMR 2021, 619 (620 ff.). 

den, können sie dazu aufstacheln, den Worten und deren 
tiefer liegendem Gehalt der Ablehnung und des Hasses 
Taten folgen zu lassen. Damit ist eine weitere Schutzrich-
tung von Normen angesprochen, die spezifische Formen 
der Herabwürdigung untersagen und ggf. mit Strafe be-
wehren: der Schutz höchstpersönlicher Güter wie der Kör-
perintegrität und des Lebens, die durch das Entfachen von 
Gewalt gefährdet sind. 
 
2. Besonderheiten hinsichtlich der Angriffsintensität 
 
Nach der Identifikation potentiell betroffener Rechtsgüter 
gilt es zu erörtern, ob mit Herabwürdigungen, die einen 
Gruppenbezug aufweisen, Besonderheiten hinsichtlich 
der jeweiligen Angriffsintensität einhergehen.  
 
a) Im Hinblick auf den Ehr- und Würdeschutz lässt sich 
dies insoweit bejahen, als ein Gruppenbezug, in den die 
Individualbeleidigung gestellt wird, den Einzelnen als In-
dividuum in der Gruppe – zumindest im Hinblick auf das 
Gruppenmerkmal – aufgehen lässt. Er ist dann nicht 
selbstständige Person für sich, die als Einzelne Anerken-
nung verdient. Vielmehr verschwimmen seine personalen 
Grenzen gegenüber der jeweiligen Gruppe und so droht 
der Betreffende seine weiteren Spezifika zu verlieren, die 
ihn als Menschen ausmachen. Ein Beispiel: Wer einer be-
stimmten Religion angehört, definiert sich zumindest in 
Teilen über diese Zugehörigkeit. Doch bereits diese Zu-
schreibung ist undifferenziert: Glaube ist eine höchstper-
sönliche Angelegenheit, die in ihren Facetten, ihrer Inten-
sität und individuellen Bedeutung von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich definiert und gelebt wird. Hinzu tritt, dass 
sich der religiöse Mensch in aller Regel nicht allein über 
diese Eigenschaft bestimmt – seine Persönlichkeit kann 
sich etwa noch durch seine Beziehung zu anderen Men-
schen, insbesondere seine Familie, seine berufliche Tätig-
keit, Freizeitbeschäftigungen, politische Ansichten usw. 
kennzeichnen. Niemand definiert sich über bloß ein Merk-
mal – niemand ist bloß das Mitglied einer irgendwie gear-
teten Gruppe. Hierin liegt der tiefere Sinn der Rede von 
einer Entindividualisierung, die mit dem Gruppenbezug 
einer Herabwürdigung einhergehen kann. Wer andere 
mittels der Reduzierung auf die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe beleidigt, spricht ihnen individualisierende Merk-
male ab, ordnet sie in einen Kontext ein, der vom Sprecher 
in spezifischer Weise (negativ) besetzt wird und damit zu-
gleich nicht die Bedeutung trifft, die die Gruppenzugehö-
rigkeit für das Individuum selbst einnimmt. Das Beson-
dere an der gruppenbezogenen Beleidigung ist also regel-
mäßig das Hinzutreten eines weiteren, von der jeweiligen 
Ehrverletzung unabhängigen Rechtsgutsangriffs: Wer ge-
genüber einem Menschen christlichen Glaubens äußert, 
dass dieser „lediglich ein idiotischer Christ“ sei, greift den 

13  Zur Entwicklung von Hass und Polarisierung in Gruppen in Verbin-
dung mit Terrorismus, s. Sunstein, Harvard Journal of Law & Public 
Policy 25, 2002, 429 (433 ff.); zur Eigenart von sich dynamisch ent-
wickelnden Prozessen der kollektiven Herabwürdigung in sozialen 
Medien (sog. Shitstorms), s. etwa Völzmann, MMR 2021, 619 (620). 
S. bereits Rostalski, in: Schweiger u.a. (Hrsg.), Zwischenmenschli-
che Beziehungen im Zeitalter des Digitalen. Ethische und interdis-
ziplinäre Perspektiven (im Erscheinen). 
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Betreffenden nicht allein durch die Unterstellung an, völ-
lig unsinnig zu sein.14 Zugleich lässt er ihn als Person in 
der Gruppe der Christen aufgehen und legt damit nahe, 
dass der Angesprochene auf diese Eigenschaft zu reduzie-
ren ist. Dieses zusätzliche Unrechtsgewicht ist prinzipiell 
auch (straf-)rechtlich von Bedeutung. Die Vertiefung des 
Angriffs auf die Ehre begründet eine besondere Tat-
schwere und sollte daher im Strafmaß entsprechend zum 
Ausdruck kommen. 
 
Dabei kommt es nach unserer Auffassung nicht darauf an, 
welcher spezifischen Gruppe der Betreffende in der her-
abwürdigenden Äußerung zugeordnet wird. Die Entindi-
vidualisierung des Subjekts, die mit dem durch den Spre-
cher unterstellten Aufgehen des Einzelnen in der Gruppe 
einhergeht, erfolgt unabhängig davon, ob es sich dabei um 
einen religiösen, geschlechtsbezogenen oder sonstigen 
Personenzusammenschluss handelt. Stets erfolgt ein ver-
tiefter Angriff auf den personalen Achtungsanspruch, in-
dem der Einzelne in der Rede des Sprechers relevanter 
Teile seiner individuellen Personalität beraubt wird. Er-
forderlich ist insoweit auch nicht, dass das jeweils in Rede 
stehende Gruppenmerkmal speziell für den Betreffenden 
oder zumindest in der allgemeinen Anschauung eine be-
sondere Eignung aufweist, dass Menschen sich damit in 
erheblichem Umfang identifizieren. Es ist zutreffend, dass 
zum Beispiel Religion oder Herkunft für viele Menschen 
besonders bedeutsame Identifikationsmerkmale ausma-
chen. Dies ist indes nicht zwingend. Zudem kann gerade 
die Zuordnung zu einer Gruppe, zu der der Betreffende 
zwar gehört, von der er sich aber persönlich in vielen As-
pekten unterscheidet (zum Beispiel bei Zugehörigkeit zu 
einer Religionsgemeinschaft, deren Glaubensgebote der 
Einzelne für sich allerdings individuell erheblich abwei-
chend auslegt), als besonders schwerwiegende Entindivi-
dualisierung empfunden werden – indem nämlich durch 
den Gruppenbezug suggeriert wird, dass die von dem Be-
treffenden praktizierten Unterschiede nicht bestünden. 
Ohnedies erscheint es aus Gründen der Gleichbehandlung 

 
14  https://www.duden.de/rechtschreibung/idiotisch (zuletzt abgerufen 

am 8.2.2023).  
15  Insbesondere sollte das Strafrecht nicht verwendet werden, um iden-

titätspolitische Zielsetzungen gleichsam unter dem Deckmantel 
strafrechtlicher Vorschriften umzusetzen. Mit Strafe bewehrte Ver- 
und Gebote dienen nicht dazu, Bürgerinnen und Bürger zu erziehen 
bzw. ihnen einen von Vertretern der Gesellschaft erwünschten Wer-
tewandel aufzudrängen. Das bedeutet nicht, dass es unzulässig und 
nicht wünschenswert wäre, ausgewählter gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit gezielt entgegenzuwirken. Das Gegenteil ist der 
Fall. Lediglich der auf bestimmte Gruppen beschränkte Rückgriff 
auf das Strafrecht erweist sich insoweit als inadäquat. Angemesse-
ner und zugleich erfolgsversprechender dürfte der Anstoß entspre-
chender gesamtgesellschaftlicher Debatten sein.  

16  A.A. bei Magen, VVDStRL 2018, 67 (93), die bei Kollektivbeleidi-
gungen zwischen qualifizierten Ehrverletzungen nach Diskriminie-
rungsmerkmalen und Ehrverletzungen unter Sammelbezeichnungen 
differenzieren will; Völzmann, MMR 2021, 619 (621 f.) plädiert für 
eine „gleichheitsrechtliche Dimension“, um die strukturelle Dimen-
sion der Benachteiligung marginalisierter Gruppen in Rechnung zu 
stellen; dafür fordert sie eine Orientierung an den grundgesetzlichen 
Diskriminierungsmerkmalen nach Art. 3 Abs. 3 GG. Wie auch in 
Bezug auf das Interesse an freier Meinungskundgabe oder am 
Schutz einer funktionierenden Demokratie böte es sich allerdings 
an, insoweit über eine eigenständige Strafnorm nachzudenken, an-
statt das Rechtsgut der Ehre soweit zu verwässern, dass letztlich 
mehr oder weniger jedes Individualinteresse darunter zu fassen 
wäre.  

problematisch, spezifische personale Merkmale als beson-
ders „werthafte“ zu begreifen, indem allein ihnen im 
(straf-)rechtlichen Kontext eine gesteigerte Bedeutung zu-
kommen soll. Für eine solche Vorgehensweise spricht 
auch nicht, dass bestimmte Gruppen gesamtgesellschaft-
lich verletzlicher sind als andere – etwa aufgrund ihrer 
zahlenmäßigen Unterlegenheit, ihrer Geschichte oder 
ähnlichem.15 Abstellend auf den Gedanken, dass die Un-
rechtsvertiefung einer gruppenbezogenen Herabwürdi-
gung darin besteht, dass es durch Entindividualisierung zu 
einem zusätzlichen Angriff auf den Achtungsanspruch des 
Einzelnen kommt, ist nicht entscheidend, durch welche 
Gruppenzuordnung genau andere Persönlichkeitsmerk-
male negiert werden.16 
 
b) Neben der Unrechtserhöhung gruppenbezogener Her-
abwürdigungen unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgüter 
Ehre bzw. Würde tritt im Hinblick auf entsprechende Äu-
ßerungen ein erhöhtes Risiko der Beeinträchtigung der in-
dividuellen Meinungsfreiheit. In der Sache spricht vieles 
dafür, die Beleidigungsdelikte aufgrund der engen Ver-
wobenheit zwischen Ehre bzw. Würde, individueller und 
– (lediglich) darüber vermittelt – auch kollektiver Mei-
nungsfreiheit zugleich als Vorschriften zur Ahndung von 
Angriffen auf die freie Meinungskundgabe zu interpretie-
ren.17 Hieraus können sich Folgefragen ergeben, soweit – 
wie dargelegt – die Verbindung zwischen der individuel-
len Meinungsfreiheit und dem gesamtgesellschaftlichen 
Interesse an einer funktionierenden Demokratie gezogen 
wird.18 Nicht zuletzt wäre zu diskutieren, ob es alternativ 
eines eigenständigen Straftatbestandes bedarf, um diesem 
spezifischen Unrecht Rechnung zu tragen.19  
 
c) Unter dem Aspekt der Beeinträchtigung höchstpersön-
licher Rechtsgüter wie Leib und Leben weisen gruppen-
bezogene Äußerungen ihrerseits Besonderheiten auf. 
Kommt der Äußerung ein Aufstachelungspotential zu, 
dehnt der Gruppenbezug die Gefahr potentieller Gewalt-

17  Vgl. hierzu ausführlich Hoven/Witting, NJW 2021, 2397 (2399 ff.). 
Nach hiesigem Verständnis steht indes nicht die „Meinungsfreiheit 
im öffentlichen Diskurs“ als Kollektivrechtsgut im Fokus, sondern 
vielmehr die individuelle Meinungsfreiheit der in ihrer Ehre Ange-
griffenen. Die individualschützende Deutung des § 185 StGB bleibt 
demnach erhalten. Freilich können sich Beeinträchtigungen der in-
dividuellen Meinungsfreiheit durch ehrverletzende Äußerungen in 
ihrer Gesamtheit – und damit mittelbar – auch schädlich auf den 
freien Meinungsaustausch als solchen auswirken. Hierbei handelt es 
sich jedoch um einen Reflex, der nicht zu den Legitimationsgründen 
der von § 185 StGB in Bezug genommenen Verhaltensnormen zählt. 
Dem Einzelnen lassen sich schwerlich die gesamtgesellschaftlichen 
Auswirkungen einer Häufung von Ehrverletzungen zum (strafrecht-
lichen) Vorwurf machen, vgl. Großmann, StV 2022, 408 (410 f.). 

18  Dies betrifft beispielsweise die Frage danach, ob die Berücksichti-
gung eines solchen Universalrechtsguts Konsequenzen für die An-
tragserfordernisse der Beleidigungstatbestände zeitigt. Nach hier 
vertretener Auffassung ist dies nicht der Fall: Der Schutz demokra-
tischer Abläufe kann als Schutzgut der Norm interpretiert werden, 
ohne dass der Gesetzgeber hieraus unweigerlich Folgen für die Re-
gelungen zur Antragstellung ziehen muss, solange nach wie vor der 
Individualrechtsgüterschutz (Ehre bzw. Würde, individuelle Mei-
nungsfreiheit) im Zentrum der Norm steht.  

19  Vgl. hierzu ausführlich Großmann/Kubiciel, KriPoZ 2023, 186 ff.; 
Schmidt/Witting, KriPoZ 2023, 190 ff.; Valerius, KriPoZ 2023, 
242 ff.  
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taten auf sämtliche Gruppenangehörige aus. Der Grup-
penbezug erhöht insoweit den Kreis möglicher Opfer der 
durch die Herabwürdigung ausgelösten Taten und damit 
auch die Qualität des Risikos.  

II. Analyse und Kritik des strafrechtlichen Umgangs 
mit gruppenbezogenen Herabwürdigungen de lege 
lata 

Der Gruppenbezug einer Herabwürdigung kann den Un-
rechtsangriff im Hinblick auf die Rechtsgüter Ehre bzw. 
Würde, Meinungsfreiheit sowie Leib und Leben erhöhen. 
Damit ist zu klären, ob bestehende strafrechtliche Vor-
schriften die besondere Strafwürdigkeit gruppenbezoge-
ner Herabwürdigungen adäquat erfassen. 
 
1. Beleidigungsdelikte unter Einbeziehung von § 192a 
StGB 

Mit Einführung des § 192a StGB bezweckte der Gesetz-
geber die Schließung von Strafbarkeitslücken in Fällen, in 
denen „Schriften mit bestimmte Gruppen oder Teile der 
Bevölkerung verhetzendem Inhalt an einzelne Personen 
oder Personengruppen, die zu der betroffenen Personen-
mehrheit gehören, versandt werden“20. Während § 130 
StGB in derart gelagerten Fällen („Zweipersonen-Ver-
hältnis oder in Bezug auf einen geschlossenen Personen-
kreis“)21 häufig an der fehlenden Eignung zur Störung des 
öffentlichen Friedens scheitere, fehle es für eine Strafbar-
keit gem. § 185 StGB an einem „konkrete[n] Bezug zu der 
betroffenen Person“22 (bezüglich einer etwaigen Individu-
albeleidigung) bzw. der „Kollektivbeleidigungsfähigkeit“ 
(bezüglich einer Kollektivbeleidigung).  
 
a) Als Schutzgut des § 192a StGB wird explizit die „Ehre 
betroffener Personen“23 bezeichnet. Dies manifestiert sich 
auch in der Voraussetzung, dass der Inhalt an einen Grup-
penangehörigen gelangen muss. Die Einordnung im Ab-
schnitt der Ehrdelikte ist daher schlüssig. Dass eine Ehr-
verletzung in einschlägigen Konstellationen nach Ein-
schätzung des Gesetzgebers häufig ausscheidet, stellt in-
soweit keinen Widerspruch dar. § 192a StGB ist als 
„(konkretes) Gefährdungsdelikt“24 ausgestaltet. Erforder-

 
20  BT-Drs. 19/31115, S. 15. 
21  BT-Drs. 19/31115, S. 15. 
22  BT-Drs. 19/31115, S. 14. 
23  BT-Drs. 19/31115, S. 15. 
24  BT-Drs. 19/31115, S. 15. 
25  Der insoweit offene Wortlaut der Norm („eine andere Person, die zu 

einer der vorbezeichneten Gruppen gehört“) kann sinnvollerweise 
nur dahingehend interpretiert werden, dass die Person zu der Gruppe 
gehören muss, auf die sich die konkrete Äußerung bezieht, vgl. 
hierzu Jansen, GA 2022, 94 (101); Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 
(594); Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (400); Heger, in: Lack-
ner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. (2023), § 192a Rn. 5; Fischer, 
StGB, 70. Aufl. (2023), § 192a Rn. 6; Hilgendorf, in: LK-StGB, 
§ 192a Rn. 49. 

26  BT-Drs. 19/31115, S. 14. 

lich ist lediglich, dass der Täter den Inhalt an einen Grup-
penangehörigen gelangen lässt, d.h. derart in den Verfü-
gungsbereich der anderen Person25 überführt, dass diese 
vom Inhalt Kenntnis nehmen kann. Die verhetzende Be-
leidigung ist damit einer Ehrverletzung, die an eine tat-
sächliche Kenntnisnahme geknüpft ist, vorgelagert. So-
bald ein Inhalt in den Verfügungsbereich einer Person ge-
langt, ist regelmäßig zu vermuten, dass diese ihn auch zur 
Kenntnis nimmt, bzw. hängt es mit anderen Worten „nur 
noch vom Zufall ab“, ob eine Kenntnisnahme erfolgt. In 
Anlehnung an die Differenzierung und Terminologie im 
Bereich abstrakter und konkreter Gefährdungsdelikte ist 
die Kategorisierung des § 192a StGB als konkretes Ge-
fährdungsdelikt daher schlüssig. Der Rekurs in den Geset-
zesmaterialien darauf, dass „derartige Inhalte […] das 
Recht der Betroffenen auf gleichberechtigte Teilnahme 
am gesellschaftlichen und politischen Leben an[greifen] 
und […] ihre Menschenwürde [verletzen]“26, begründet 
weder eine in Gänze abweichende noch eine zusätzliche 
Schutzrichtung.27 Der Achtungsanspruch bzw. Ehran-
spruch des Einzelnen stellt eine notwendige Bedingung 
für die eine Demokratie konstituierende Beteiligungs-
möglichkeit am öffentlichen Diskurs dar. Ein Angriff auf 
die Ehre einer Person beinhaltet daher stets zugleich einen 
Angriff auf ihre Stellung als gleichberechtigter Kommu-
nikationspartner innerhalb des gemeinsamen Friedenspro-
jekts. Insoweit gibt der Gesetzgeber lediglich einen zutref-
fenden Zusammenhang zwischen dem Ehranspruch des 
Einzelnen und dem Demokratieprinzip wieder. Der zu-
sätzliche Verweis auf die Menschenwürde hängt mit dem 
teilweisen Rückgriff auf entsprechende Voraussetzungen 
des § 130 StGB zusammen und führt ebenfalls zu keiner 
abweichenden Ratio. Wie bereits einleitend aufgezeigt, 
stellen Herabwürdigungen, die dem Einzelnen die Sub-
jektqualität oder seine Anerkennung als Gleicher im 
Recht absprechen, ebenfalls Ehrverletzungen dar, die al-
lerdings aufgrund ihrer Intensität schwereres Unrecht be-
gründen und daher entsprechend härter geahndet werden 
sollten.  
 
b) Dass die Einführung des § 192a StGB angezeigt war, 
mithin dass die identifizierten Strafbarkeitslücken bestan-

27  Im Ergebnis ebenso Jansen, GA 2022, 94 (96 f.); Hilgendorf, in: 
LK-StGB, § 192a Rn. 7 f.; Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 (590, 
595), nach denen der „knappe Hinweis auf den Ehrschutz über-
rascht, da zuvor eine strafbare Ehrverletzung nach § 185 StGB ver-
neint wurde“, § 192a StGB gleichwohl „den persönlichen Achtungs-
anspruch des Betroffenen im Rahmen einer individuell adressierten 
Kommunikation [schützt]“; a.A. Valerius, in: BeckOK-StGB, 
55. Ed. (Stand: 1.11.2022), § 192a Rn. 2 m.w.N., der neben der Ehre 
zusätzlich „andere Anliegen, die mit der Norm zumindest mittelbar 
verfolgt werden sollen“, identifiziert, insbesondere habe der Gesetz-
geber das Recht auf Nichtdiskriminierung des Einzelnen im Blick 
gehabt und mit dieser Norm einen Beitrag zu der Bekämpfung der 
Hasskriminalität leisten wollen; vgl. zudem Fischer, StGB, § 192a 
Rn. 2, nach dem die Vorschrift „im Sachzusammenhang mit §§ 130, 
126, 126a [steht] und […] wie sie das Interesse der Allgemeinheit 
an einem friedlichen Zusammenleben [schützt].“; ähnlich Heger, in: 
Lackner/Kühl/Heger, StGB, § 192a Rn. 1, nach dem es „primär um 
eine Gefährdung der Menschenwürde des Adressaten und der durch 
ihn repräsentierten Gruppe im Vorfeld von deren möglicherweise 
als Volksverhetzung strafbarer Veröffentlichung [geht], weshalb 
wohl eine Platzierung hinter § 130 näher gelegen hätte.“  
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den, ist nach hiesiger Einschätzung nur teilweise zutref-
fend.28  
 
aa) Eine Strafbarkeit gem. § 130 Abs. 1 StGB dürfte in 
den einschlägigen Fallkonstellationen tatsächlich häufig, 
jedoch nicht zwingend immer29 an der erforderlichen Eig-
nung, den öffentlichen Frieden zu stören, scheitern.30 Für 
deren Bejahung müssen konkrete Tatumstände bei gene-
reller Betrachtung zu der Befürchtung Anlass geben, dass 
das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit durch 
die Äußerung erschüttert werde.31 Da die Eignung zur 
Friedensstörung stets im Wege einer umfassenden Abwä-
gung aller relevanten Umstände festzustellen ist, kann der 
geschlossene(re) Personenkreis für sich allein keine kate-
gorische Ablehnung derselben tragen. Gleichwohl fun-
giert er de facto als ein starkes Indiz gegen eine Friedens-
störungseignung; teilweise wird nämlich gefordert, dass 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalls (zumin-
dest) mit einem Bekanntwerden des Angriffs in einer brei-
teren Öffentlichkeit zu rechnen ist.32 Die tatsächlichen 
richterlichen Feststellungen bezüglich der Eignung zur 
Friedensstörung beschränken sich zudem häufig auf die 
Feststellung der Öffentlichkeit der Äußerung.33 Die Beja-
hung des § 130 Abs. 2 StGB dürfte aufgrund des einge-
schränkten Wirkbereichs der in Rede stehenden Konstel-
lationen jedenfalls regelmäßig an einer tauglichen Tat-
handlung scheitern, sofern einschlägige Inhalte nicht aus-
nahmsweise Personen unter achtzehn Jahren angeboten, 
überlassen oder zugänglich gemacht werden.34  
 
bb) Soweit hinsichtlich einer Individualbeleidigung Straf-
barkeitslücken festgestellt werden, liegt dem teilweise ein 
nach hiesiger Einschätzung unzutreffendes Verständnis 
der erforderlichen Individualisierung zugrunde. Wird bei-
spielsweise eine sich auf die gesamte Gruppe oder ein an-
deres Gruppenmitglied beziehende Herabwürdigung ge-

 
28  So auch Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 (590 ff.); Jansen, GA 2022, 

94 (103 ff.); Hilgendorf, in: LK-StGB, § 192a Rn. 2; Mitsch, KriPoZ 
2022, 398 (398 f.); vorsichtiger Nussbaum, KriPoZ 2021, 335 (337). 

29  So auch die Einschätzung in den Gesetzesmaterialien, BT-Drs. 
19/31115, S. 14: „So liegt eine Volksverhetzung (§ 130 StGB) in 
den meisten Fällen nicht vor, da es bei der Zusendung von Inhalten 
an eine andere Person oder an einen geschlossenen Personenkreis 
regelmäßig an der tatbestandlich vorausgesetzten Eignung zur Stö-
rung des öffentlichen Friedens fehlt.“ (Hervorhebungen nicht im 
Original). 

30  Vgl. aber Nussbaum, KriPoZ 2021, 335 (336) sowie Hoven/Witting, 
NStZ 2022, 589 (590), die eine Eignung zur Friedensstörung für 
Fälle in Erwägung ziehen, in denen verhetzende Inhalte an Instituti-
onen, wie z.B. den Zentralrat der Juden oder der Muslime, gesandt 
werden, da es in solchen Fällen naheliegend erscheine, dass sie die 
entsprechenden Inhalte in der Öffentlichkeit thematisieren werden; 
kritisch bezüglich dieser Einschätzung Mitsch, KriPoZ 2022, 398 
(398 f.), nach dem die durch eine eigenverantwortliche Weiterlei-
tung entsprechender Inhalte bewirkte Friedensstörung dem Verfas-
ser bzw. Versender – in Anlehnung an die Lehre von der objektiven 
Zurechnung – „nicht objektiv zurechenbar“ sei. In der Sache dürfte 
es auch in derart gelagerten Fällen an der Eignung, den öffentlichen 
Frieden zu stören, mangeln. Soweit Vertreter adressierter Institutio-
nen entsprechende Inhalte in der Öffentlichkeit thematisieren, ge-
schieht dies mit der Intention, ihre Missbilligung über diese zum 
Ausdruck zu bringen und eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen. 
Ein derartiges Gesprächsangebot dürfte sich nicht störend, sondern 
vielmehr stabilisierend auf den öffentlichen Frieden in einem demo-
kratischen Gemeinwesen auswirken, dessen Kernelement der freie 
Diskurs ist.   

genüber einem bestimmten Gruppenangehörigen kundge-
tan, ist hierin nach zutreffender Ansicht bereits eine Be-
leidung der Kenntnis nehmenden Person zu erblicken. 
Durch die unmittelbare Adressierung einer konkreten Per-
son wird die (für eine sog. „[Individual-]Beleidung unter 
einer Kollektivbezeichnung“) erforderliche Individuali-
sierung vorgenommen.35 Soweit die Rechtsprechung in 
Fällen, in denen die Gruppenherabwürdigung nicht ge-
genüber einer bestimmten Person, sondern in der Öffent-
lichkeit bzw. gegenüber der Allgemeinheit kundgetan 
wird, danach differenzieren will, ob der Täter die Kennt-
nisnahme durch einen Gruppenangehörigen lediglich für 
möglich hielt oder insoweit bewusst oder sogar absicht-
lich handelte,36 vermag dies nicht zu überzeugen. § 185 
StGB stellt – anders als beispielsweise § 187 StGB – ge-
rade keine gesteigerten Vorsatzanforderungen auf. Äußert 
sich jemand gegenüber einem Polizisten mit den Worten 
„Du Polizistenbastard!“ und hält es dabei lediglich für 
möglich, dass dieser tatsächlich Polizist ist, weist er rich-
tigerweise einen entsprechenden Beleidigungsvorsatz auf. 
Dann kann aber – bewertete man diesen als objektiv tat-
bestandliche Beleidigung – nichts anderes für den Fall 
gelten, dass jemand in eine Runde von Menschen „Ihr Po-
lizistenbastarde!“ hineinruft oder sich mit einem T-Shirt 
mit einem „A.C.A.B.“-Aufdruck an einen Ort begibt und 
dabei lediglich für möglich hält, dass zumindest ein Poli-
zist anwesend ist. Wollte man – worauf die Differenzie-
rung der Rechtsprechung hinausläuft – gesteigerte Vor-
satzanforderungen mit Blick auf den Beleidigungserfolg 
aufstellen, müsste man deren Notwendigkeit plausibel be-
gründen, rechtsdogmatisch herleiten sowie konsequenter-
weise auf alle Fälle des § 185 StGB erstrecken. Es lässt 
sich bereits in Zweifel ziehen, ob eine Differenzierung 
nach dem Vorstellungsbild des Täters bezüglich der 
Kenntnisnahme durch adressierte Personen für die Frage 
der Strafwürdigkeit entsprechender Äußerungen von Re-
levanz ist. Ohne eine entsprechende Gesetzesänderung ist 

31  BGHSt 46, 212 (218 f.). 
32  BGH, NJW 2021, 624 (626); vgl. auch Schäfer/Anstötz, in: MüKo-

StGB, Bd. 3, 4. Aufl. (2021), § 130 Rn. 25 m.w.N. 
33  Fischer, StGB, § 130 Rn. 14; Altenhain, in: Matt/Renzikowski, 

StGB, 2. Aufl. (2020), § 130 Rn. 13; vgl. zu diesem Befund und 
seiner Bewertung Fischer, GA 1989, 445 (464 ff.). 

34  Vgl. hierzu ausführlich – auch mit Blick auf denkbare Ausnahmen 
– Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 (591). 

35 So auch Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 (592); Hester-
mann/Hoven/Autenrieth, KriPoZ 2021, 204 (207 m. Fn. 40); Jansen, 
GA 2022, 94 (104); a.A. Nussbaum, KriPoZ 2021, 335 (337). 

36  Vgl. etwa BVerfG, NJW 2017, 1092 (1093) im Fall des Tragens ei-
ner Weste mit der Aufschrift „A.C.A.B.“ 
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ein derart gesteigertes Vorsatzerfordernis jedoch jeden-
falls als systemwidrig zu bewerten und daher abzulehnen. 
Für die Frage, ob in einschlägigen Fallkonstellationen 
eine tatbestandliche Individualbeleidigung angenommen 
werden kann, kommt es maßgeblich auf die Abwägung 
zwischen der Meinungsfreiheit des sich Äußernden und 
dem Ehrschutz des anderen an. Sofern sich auf diese 
Weise ein rechtliches Verbot legitimieren lässt, hat die 
Äußerung zu unterbleiben – und dies unabhängig davon, 
mit welcher Vorsatzform der Betreffende handelt. Für die 
Legitimation des Verbots ist dieser Faktor unerheblich. Im 
Hinblick auf die von der Rechtsprechung diskutierten 
Fälle lässt sich allerdings ein abweichendes Kriterium be-
nennen, das für die Legitimation der Verhaltensnorm eine 
Rolle spielen kann: Die Art und Weise der Kundgabe. Für 
die Beleidigung einer einzelnen Person unter einer Kol-
lektivbezeichnung37 macht es einen Unterschied, ob man 
sie individuell adressiert – sei es durch direkte Ansprache 
oder eine entsprechende Geste – oder verdeckter vorgeht, 
indem man sich pauschal in der Öffentlichkeit bzw. ge-
genüber der Allgemeinheit äußert. In ersterem Fall ist der 
individuelle Ehrangriff bereits objektiv stärker ausgeprägt 
als in letzterem, was eine unterschiedliche Behandlung 
unter dem Aspekt der Rechtfertigung des Verbots begrün-
den kann.   
 
Bezüglich etwaiger Lücken im Bereich der Kollektivbe-
leidigungen, verstanden als Beleidigungen aller (individu-
ellen) Gruppenangehörigen unter einer Kollektivbezeich-
nung38 ist dem Gesetzgeber insoweit zuzustimmen, als die 
herangezogenen Beispiele (die in Deutschland lebenden 
Jüdinnen und Juden, Katholikinnen und Katholiken sowie 
Menschen mit Behinderung) uneinheitlich beantwortet 
werden und damit das Fehlen eines klaren Maßstabs für 
die Feststellung einer Kollektivbeleidigungsfähigkeit be-
legen.39 Als Kriterien werden etwa die Abgrenzbarkeit des 
Kollektivs von der Allgemeinheit, dessen zahlenmäßige 
Überschaubarkeit sowie die eindeutige Bestimmbarkeit 
der Kollektivmitglieder40 herangezogen. Hilgendorf weist 
zutreffend auf folgenden Zusammenhang hin: Da Kollek-
tivurteile übertreiben und stereotypisieren, handelt es sich 
bei entsprechenden Beleidigungen um Durchschnittsur-
teile, bei denen die individuelle Ausnahme regelmäßig 
(konkludent) miterklärt wird.41 So lange offenbleibt, wen 
aus dem Kollektiv der Erklärende als die Regel und wen 
als die Ausnahme ansieht, ist letzten Endes niemand indi-
viduell beleidigt. In der Sache läuft diese Deutung auf das 
Kriterium der Individualisierbarkeit hinaus, das auch für 
die  Feststellung  einer  (individuellen)  Beleidigung  unter  
 

 
37  Zu der Frage der Beleidigung aller Kollektivangehörigen vgl. die 

folgenden Ausführungen. 
38  Dass der Gesetzgeber diese Fallkonstellationen im Blick hatte, 

ergibt sich aus den aufgeführten Beispielen und dem eingefügten 
Verweis auf den Nachweis bei Eisele/Schittenhelm, in: 
Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. (2019), Vorb. §§ 185 ff. Rn. 7b, 
der explizit die Beleidigung aller Kollektivmitglieder unter einer 
Sammelbezeichnung adressiert. Es geht an dieser Stelle demnach 
nicht um Konstellationen einer Beleidigung des Kollektivs als Per-
sonengemeinschaft, deren Anerkennung mit dem hier zugrunde ge-
legten interpersonalen Ehrbegriff als Ausfluss der Menschenwürde 
unvereinbar ist, vgl. Zaczyk, in: NK-StGB, Vorb. §§ 185 ff. Rn. 12 
m.w.N. 

39  Zustimmend auch Nussbaum, KriPoZ 2021, 335 (340). 

einer Kollektivbezeichnung bemüht wird. Hilgendorf 
identifiziert daher auch „eine bis zur Kongruenz gehende 
strukturelle Nähe der beiden Fallgruppen der Beleidigung 
unter einer Kollektivbezeichnung“ 42. Mit Blick auf den 
Charakter der Ehrdelikte als Tatbestände, die Angriffe auf 
ein Individualrechtsgut erfassen, ist eine einheitliche Be-
handlung beider Konstellationen unserer Ansicht nach als 
sachgemäße Lösung zu begrüßen. 
 
c) In ihrer konkreten Ausgestaltung weist die Norm ei-
nige, teilweise erhebliche Friktionen auf.  
 
aa) Bereits das Anknüpfen an einen Inhalt i.S.d. § 11 
Abs. 3 StGB vermag nicht zu überzeugen.43 Inhalte im 
Sinne dieser Norm sind (nur) solche, die in Schriften, auf 
Ton- oder Bildträgern, in Datenspeichern, Abbildungen 
oder anderen Verkörperungen enthalten sind oder auch 
unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- 
oder Kommunikationstechnik übertragen werden. Dies 
hat zur Konsequenz, dass ein telefonisch vermittelter In-
halt erfasst wird, während eine mündliche Übermittlung 
ohne Zwischenschaltung von Informations- oder Kommu-
nikationstechnik nicht unter den Tatbestand fällt. Eine 
Differenzierung zwischen verkörperten bzw. perpetuier-
ten und flüchtigen Übertragungsformen wäre ggf. noch 
tragbar gewesen. Die Frage, ob ein Inhalt telefonisch oder 
persönlich übermittelt wird, kann für den mit Blick auf 
den Ehranspruch zu bestimmenden Unrechtsgehalt der 
Tat jedoch keine Rolle spielen. Selbst wenn der Gesetzge-
ber davon ausgegangen sein sollte, dass in derart gelager-
ten Fällen regelmäßig eine hinreichende Individualisie-
rung und damit vollendete Beleidigung i.S.d. § 185 StGB 
vorliegt, trägt diese Einschätzung die unterschiedliche Be-
handlung der beiden Konstellationen nicht. § 192a StGB 
stellt aufgrund des Erfordernisses der Eignung für einen 
Angriff auf die Menschenwürde44 das schwerwiegendere 
Unrecht dar, was sich auch in dem erhöhten Strafrahmen 
manifestiert. Wenn der schwerwiegendere Angriff auf die 
Ehre auch noch von der betreffenden Person zur Kenntnis 
genommen wird und damit „erfolgreich“ verläuft, ist es 
widersprüchlich, ihn ohne sachlichen Grund – wie darge-
stellt verfängt die Unterscheidung zwischen telefonischer 
und persönlicher Übermittlung nicht – lediglich nach dem 
milderen Straftatbestand zu ahnden.  
 
bb) Auch die Auflistung geschützter Gruppen bietet An-
lass für Kritik.45 Es ist beispielsweise schwer nachvoll-
ziehbar, warum die „sexuelle Orientierung“ als geschütz-
tes Merkmal erfasst wird, nicht jedoch das Geschlecht mit 

40  Vgl. etwa Valerius, in: BeckOK-StGB, § 185 Rn. 9. 
41  Hilgendorf, in: LK-StGB, Vorb. §§ 185 ff. Rn. 30. 
42  Hilgendorf, in: LK-StGB, Vorb. §§ 185 ff. Rn. 31. 
43  Kritisch auch Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 (593); Nussbaum, 

KriPoZ 2021, 335 (340); Ebner/Kulhanek, ZStW 133 (2021), 984 
(988 f.); Jansen, GA 2022, 94 (105 f.); Mitsch, KriPoZ 2022, 398 
(401); Hilgendorf, in: LK-StGB, § 192a Rn. 12; Valerius, in: 
BeckOK-StGB, § 192a Rn. 3. 

44  Vgl. hierzu die folgenden Ausführungen. 
45  Vgl. etwa Hoven/Witting, NStZ 2022, 589 (593 f.); Nussbaum,      

KriPoZ 2021, 335 (339); Ebner/Kulhanek, ZStW 133 (2021), 984 
(989 ff.); Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (399 f.); Hilgendorf, in: LK-
StGB, § 192a Rn. 27. 
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der Folge, dass Herabwürdigungen von Frauen oder Men-
schen mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten46 nicht un-
ter den Tatbestand fallen. Hierin manifestiert sich das un-
ausweichliche Problem, das mit dem Versuch einer Iden-
tifizierung besonders schützenswerter Gruppen verbun-
den ist: Die Gefahr einer ungerechtfertigten Ungleichbe-
handlung von wesentlich gleichen Sachverhalten. Nach 
hiesiger Einschätzung ist die Eingrenzung schützenswer-
ter Gruppen bereits im Ansatz verfehlt. Jede beleidigende 
Reduzierung auf eine Gruppenzugehörigkeit tangiert den 
Achtungsanspruch des Einzelnen als eigenständiges Indi-
viduum und sollte daher als schwerwiegenderer Ehran-
griff geahndet werden.47  
 
cc) Vor diesem Hintergrund ist auch das zusätzliche Er-
fordernis der Eignung des Inhalts, „die Menschenwürde 
anderer dadurch anzugreifen, dass er eine durch ihre nati-
onale, rassische, religiöse oder ethnische Herkunft, ihre 
Weltanschauung, ihre Behinderung oder ihre sexuelle 
Orientierung bestimmte Gruppe oder einen Einzelnen we-
gen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen be-
schimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet“, 
kritisch zu betrachten. Bereits die mit einer Ehrverletzung 
verknüpfte Reduzierung auf eine Gruppenzugehörigkeit 
greift den Achtungsanspruch des Einzelnen als Ausfluss 
der Menschenwürde an und begründet damit erhöhtes Un-
recht. Forderte man – in (vom Gesetzgeber intendierter) 
Anlehnung an die Auslegung im Rahmen des § 130 StGB 
– zusätzlich die Eignung des Inhalts, den betroffenen Per-
sonenkreis als minderwertig darzustellen bzw. dessen Le-
bensrecht in der Gemeinschaft zu bestreiten,48 würde dies 
zu einer unsachgemäßen Einschränkung des Anwen-
dungsbereichs der Norm führen. Das besonders strafwür-
dige Unrecht gruppenbezogener Herabwürdigungen 
könnte selbst mit Blick auf die erfassten Gruppen nicht 
immer konsequent über eine Aburteilung nach § 192a 
StGB abgebildet werden.  
 
dd) Das Tatbestandsmerkmal „ohne von dieser Person 
hierzu aufgefordert worden zu sein“ bedarf ebenfalls einer 
kritischen Revision.49 In den Gesetzesmaterialien findet 
sich insoweit folgende Erläuterung: „Durch § 192a     
StGB-E soll nur das Gelangenlassen oder Zuleiten von In-
halten an Personen, die dieses nicht wollen, unter Strafe 

 
46  Sofern man dieses Merkmal nicht fälschlicherweise als Ausprägung 

der sexuellen Orientierung interpretiert.  
47  Vgl. hierzu den Reformvorschlag unter III.  
48  Vgl. zu dieser intendierten Interpretation ausführlich Hilgendorf, in: 

LK-StGB, § 192a Rn. 34 ff. 
49  Vgl. ausführlich Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (401 f.). 
50  BT-Drs. 19/31115, S. 15.  
51  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184 Rn. 77; Nestler, in: 

LK-StGB, Bd. 10, 13. Aufl. (2023), § 184 Rn. 80; Heinrich, ZJS 
2016, 297 (307); in diesem Sinne bezüglich § 192a StGB auch Mit-
sch, KriPoZ 2022, 398 (402). 

52  Wolters/Greco, in: SK-StGB, Bd. 4, 9. Aufl. (2017), § 184 Rn. 68; 
Hörnle, in: MüKo-StGB, § 184 Rn. 66; Eisele, in: 
Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 53; wohl auch Ziegler, in: 
BeckOK-StGB, § 184 Rn. 20: „ohne dessen Willen“; in diesem 
Sinne wohl auch BGH, NStZ-RR 2005, 309 (309), nach dem mit 
dem Merkmal einer fehlenden Aufforderung des Empfängers der 
Einzelne davor geschützt werden soll, dass er ungewollt mit porno-
grafischen Erzeugnissen konfrontiert wird, insbesondere durch un-
verlangtes Zusenden.  

gestellt werden. Zur Berücksichtigung dieses Abwehr-
rechts ist es erforderlich, Handlungen, die auf ausdrückli-
chen Wunsch der betroffenen Person oder mit deren er-
kennbarem Willen erfolgen, aus dem Tatbestand auszu-
schließen. Hierzu dient die Formulierung 'ohne hierzu auf-
gefordert zu sein', die bereits in § 184 Absatz 1 Nummer 
6 StGB Verwendung findet.“50 Durch Bezugnahme auf 
die wortgleiche Formulierung in § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB 
hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass er die-
ses Merkmal in Anlehnung an die zu § 184 Abs. 1 Nr. 6 
StGB entwickelte Interpretation verstanden wissen will. 
Der Begriff der „Aufforderung“ setzt allgemeinsprachlich 
mehr als eine Einwilligung voraus: Erforderlich ist eine – 
ausdrückliche oder konkludente – Bitte als Initiative.51 Im 
Rahmen des § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB wird ein derart enges 
Begriffsverständnis indes überwiegend abgelehnt: Auf-
grund der individualschützenden Ausrichtung des § 184 
Abs. 1 Nr. 6 StGB, der einen Konfrontationsschutz be-
zwecke, genüge bereits eine wirksame Einwilligung im 
Zeitpunkt der Tathandlung für einen Tatbestandsaus-
schluss.52 Lediglich eine mutmaßliche Einwilligung sowie 
eine nachträgliche Genehmigung seien unerheblich.53 
 
Mit Blick auf den gesetzgeberischen Willen durchaus 
konsequent wird im Schrifttum dafür plädiert, diese 
Grundsätze auf § 192a StGB zu übertragen.54 Dass das Er-
fordernis der fehlenden Aufforderung – in Anlehnung an 
die Einwilligungssperre i.R.d. § 216 StGB55 – so zu ver-
stehen sein könnte, dass eine einfache Einwilligung für ei-
nen Unrechtsausschluss nicht genüge, erscheint ange-
sichts der klaren Aussage in der Gesetzesbegründung 
demgegenüber nicht naheliegend.56 Auch nach unserer 
Auffassung schließt bereits eine einfache Einwilligung 
das tatbestandliche Unrecht aus. Dieses Ergebnis über 
eine Wortlautauslegung zu erzielen, wie dies mehrheitlich 
in der Literatur im Hinblick auf § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB 
erfolgt, erscheint indes schwierig. Eine „Aufforderung“ 
ist sprachlich eben doch mehr als eine bloße Einwilli-
gung.57 Allerdings ermöglicht die Analogie als anerkannte 
Methode der Rechtsfortbildung eine Erstreckung des Tat-
bestandsausschlusses auf Fälle der Einwilligung, die nicht 
durch eine Aufforderung geäußert wurde.58 Hierbei han-
delt es sich um eine tätergünstige und daher mit Art. 103 

53  Hörnle, in: MüKo-StGB, § 184 Rn. 66; Heger, in: Lack-
ner/Kühl/Heger, StGB, § 184 Rn. 6c; Nestler, in: LK-StGB, § 184 
Rn. 81; Laufhütte, JZ 1974, 46 (48); Eisele, in: Schönke/Schröder, 
StGB, § 184 Rn. 53, nach dem bei einer mutmaßlichen Einwilligung 
jedoch nach allgemeinen Grundsätzen die Rechtswidrigkeit ausge-
schlossen sein könne. 

54  Jansen, GA 2022, 94 (102); Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 
§ 192a Rn. 3; im Ergebnis ebenso Hilgendorf, in: LK-StGB, § 192a 
Rn. 50; in der Sache ähnlich Ebner/Kulhanek, ZStW 133 (2021), 
984 (997), nach denen dem Merkmal im Ergebnis jedoch lediglich 
ein „deklaratorischer Charakter“ zukomme.  

55  Vgl. ausführlich zu der Einwilligungssperre des § 216 StGB sowie 
die Schwierigkeiten ihrer Legitimation in einem freiheitlichen 
Rechtsstaat Rostalski/Weiss, MedR 2023, 179 ff.  

56  So aber Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (402), der diese Annahme jedoch 
teilweise wieder relativiert. 

57  Laut Online-Duden handelt es sich um eine „mit Nachdruck vorge-
brachte Bitte“ bzw. um eine „Einladung“, abrufbar unter: 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Aufforderung, (zuletzt ab-
gerufen am 8.2.2023).  

58  In diesem Sinne wohl auch Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 
StGB, § 184 Rn. 77. 
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Abs. 2 GG grundsätzlich vereinbare Analogie.59 Voraus-
setzung für eine solche ist die Feststellung einer „planwid-
rigen Regelungslücke“ sowie einer „vergleichbaren Inte-
ressenlage“.60 Eine planwidrige Regelungslücke ist anzu-
nehmen, wenn der Gesetzgeber den geregelten und den 
ungeregelten Fall nicht als im Wesentlichen ungleich be-
wertet hat.61 Bei der Ermittlung dieser Bewertung ist von 
der Absicht des Gesetzgebers auszugehen, eine folgerich-
tige und stimmige Regelung zu schaffen.62 
 
Übertragen auf § 192a StGB bedeutet dies: Mit dem Er-
fordernis der fehlenden Aufforderung soll nach dem Wil-
len des Gesetzgebers ein Konfrontationsschutz erreicht 
werden; der Einzelne soll davor geschützt werden, unge-
wollt mit bestimmten Inhalten konfrontiert zu werden.63 
Die Ratio dieser Voraussetzung liegt also darin, dem 
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen Rechnung zu tra-
gen. Insoweit wäre es jedoch widersprüchlich, zwischen 
Aufforderung und (einfacher) Zustimmung zu differen-
zieren. In beiden Konstellationen wird das Selbstbestim-
mungsrecht des Adressaten gewahrt. Im Sinne systemati-
scher Stringenz ist folglich davon auszugehen, dass der 
Gesetzgeber den geregelten Fall – die Aufforderung – und 
den ungeregelten Fall – die bloße Zustimmung – nicht als 
im Wesentlichen ungleich bewertet hat. Zudem besteht 
auch eine vergleichbare Interessenlage, da sich der gere-
gelte und der ungeregelte Fall in dem für die rechtliche 
Bewertung maßgeblichen Punkt – der Wahrung des 
Selbstbestimmungsrechts – ähneln.64 Somit führen auch 
Fälle „einfacher Einwilligungen“ in entsprechender An-
wendung der Voraussetzung „ohne von dieser Person 
hierzu aufgefordert worden zu sein“ zu einem Tatbe-
standsausschluss.65 
 
Zu klären bleibt allerdings, ob auch die „mutmaßliche 
Einwilligung“ in (entsprechender) Anwendung der Tatbe-
standseinschränkung zu behandeln ist. Soweit ersichtlich, 
wird die fehlende Erfassung dieser Konstellation über das 
Merkmal der fehlenden Aufforderung bzw. über eine ent-
sprechende Anwendung dieser Voraussetzung nicht näher 
begründet.66 Einzelne Stellungnahmen legen die Erklä-
rung nahe, dass die allgemeinsprachliche Bedeutung des 

 
59  Vgl. zu den Voraussetzungen einer Analogie Schlehofer, in: Putzke, 

Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, 7. Aufl. (2021), 
Rn. 139 ff., der diese Methode der Rechtsfindung zutreffend auf den 
allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG zurückführt; vgl. 
auch ausführlich zur Rechtsanwendung im Lückenbereich 
Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 12. Aufl. (2022), Rn. 822 ff. 

60  Schlehofer, in: Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, 
Rn. 139. 

61  Schlehofer, in: Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, 
Rn. 139.  

62  Wank/Maties, Die Auslegung von Gesetzen, 7. Aufl. (2023), S. 85. 
63  Wolters/Greco, in: SK-StGB, § 184 Rn. 66; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 184 Rn. 75; vgl. für die identische Ziel-
richtung i.R.d. § 192a StGB BT-Drs. 19/31115, S. 15: „Durch 
§ 192a StGB-E soll nur das Gelangenlassen oder Zuleiten von In-
halten an Personen, die dieses nicht wollen, unter Strafe gestellt wer-
den.“ (Hervorhebung nicht im Original). 

64  Vgl. allgemein zu dieser Analogievoraussetzung Schlehofer, in: 
Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, Rn. 139. 

65  In der Sache verneint auch Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (402) eine 
Strafbarkeit in derart gelagerten Fällen, wobei er dieses Ergebnis 
unter Rekurs auf den allgemeinen Rechtfertigungsgrund der Einwil-
ligung erreicht. 

Begriffs „Aufforderung“ einer Subsumtion der mutmaßli-
chen Einwilligung im Weg stehe.67 Diese Begründung ist 
indes nicht tragfähig, da bereits die Erfassung der „einfa-
chen Einwilligung“, wie aufgezeigt, lediglich im Wege ei-
ner den Wortlaut der Vorschrift überschreitenden Analo-
gie möglich ist. Zu prüfen ist vielmehr, ob der Begriff der 
Aufforderung als explizit geäußerte Willenskundgabe 
auch entsprechend auf Willenskundgaben zu erstrecken 
ist, die im verhaltensrelevanten Zeitpunkt gerade nicht 
ausdrücklich oder konkludent seitens des Rechtsgutsinha-
bers artikuliert werden. Der ungeregelte Fall der mutmaß-
lichen Einwilligung unterscheidet sich zwar von dem ge-
regelten Fall der Aufforderung in einem Aspekt: Anders 
als im Rahmen einer Aufforderung steht nicht die Wah-
rung eines im maßgeblichen Tatzeitpunkt tatsächlich 
kundgetanen Willens im Vordergrund. Gleichwohl ist zu 
berücksichtigen, dass auch in Fällen der mutmaßlichen 
Einwilligung dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen 
Rechnung getragen wird.68 Mithin ähneln sich auch dieser 
ungeregelte und der geregelte Fall in dem für die rechtli-
che Bewertung maßgeblichen Punkt: der Wahrung der 
Autonomie. Zudem ist auch von einer planwidrigen Rege-
lungslücke auszugehen. Dafür spricht u.a. die Aussage des 
Gesetzgebers, neben Handlungen auf ausdrücklichen 
Wunsch hin auch Verhaltensweisen aus dem Tatbestand 
auszuschließen, die mit dem „erkennbaren Willen“ der be-
troffenen Person erfolgen. Hierunter lassen sich neben 
konkludenten Einwilligungen grundsätzlich auch Kons-
tellationen der mutmaßlichen Einwilligung fassen. Für 
diese wird vorausgesetzt, dass sich vorrangig aus früheren 
Willensäußerungen Ableitungen für die Ausübung des in-
dividuellen Selbstbestimmungsrechts in der konkreten Si-
tuation treffen lassen.69 Insoweit lässt sich auch von Er-
kennbarkeit sprechen. Von der ausdrücklichen Einwilli-
gung unterscheiden sich Fälle der mutmaßlichen Einwil-
ligung dadurch, dass in der verhaltensrelevanten Situation 
keine Willenskundgabe des Rechtsgutsinhabers eingeholt 
werden kann. Als Indiz für die Richtigkeit der normativen 
Annahme, dass die jeweilige Handlung auf dem Willen 
des Einzelnen beruht, dienen daher primär frühere Wil-
lenskundgaben. Hieraus erklärt sich, weshalb die aus-
drückliche Einwilligung vorrangig einzuholen ist. Beiden 
Fällen liegt jedoch eine einheitliche normative Wertung – 

66  Hörnle, in: MüKo-StGB, § 184 Rn. 66; Heger, in: Lack-
ner/Kühl/Heger, StGB, § 184 Rn. 6c; Nestler, in: LK-StGB, § 184 
Rn. 81; Laufhütte, JZ 1974, 46 (48); Eisele, in: Schönke/Schröder, 
StGB, § 184 Rn. 53, nach dem bei einer mutmaßlichen Einwilligung 
allerdings nach allgemeinen Grundsätzen die Rechtswidrigkeit aus-
geschlossen sein könne. 

67  In dieser Richtung wohl Laufhütte, JZ 1974, 46 (48): „Nicht unpro-
blematisch ist auch der Nachsatz 'ohne von diesem hierzu aufgefor-
dert zu sein' in den Fällen, in denen eine pornographische Schrift 
einem anderen mit dessen 'konkludenter' Einwilligung oder 'vermu-
teter' Einwilligung zugeleitet wird. Die Vorschrift ist jedoch bewußt 
eng gehalten und läßt die vermutete Einwilligung nicht ausreichen.“ 

68  Vgl. etwa Roxin/Greco, Strafrecht AT, Bd. I, 5. Aufl. (2020), § 18 
Rn. 8, nach denen die mutmaßliche Einwilligung „auf einem Zu-
endedenken des Einwilligungsgedankens [beruht], der seinerseits 
aus der verfassungsrechtlich garantierten Handlungsfreiheit (Art. 2 
Abs. 1 GG) abzuleiten ist.“; Sternberg-Lieben, in: Schönke/ 
Schröder, StGB, Vorb. §§ 32 ff. Rn. 54 bezeichnet die mutmaßliche 
Einwilligung als „Einwilligungssurrogat“.  

69  Vgl. zu den Voraussetzungen einer mutmaßlichen Einwilligung 
Schlehofer, in: MüKo-StGB, Bd. 1, 4. Aufl. (2020), Vorb. §§ 32 ff. 
Rn. 207 f. 
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die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts – zugrunde, 
weshalb sich im Sinne systematischer Kohärenz eine 
Gleichbehandlung gebietet. Mithin ist das Merkmal der 
fehlenden Aufforderung innerhalb des § 192a StGB ana-
log auf Fälle der mutmaßlichen Einwilligung anzuwen-
den, sodass sie auf diese Weise – und nicht erst über einen 
Rekurs auf die allgemeinen Grundsätze70 – zu einem Un-
rechtsausschluss und damit zu einer Straflosigkeit führt. 
Der Anwendungsbereich dieses Rechtsinstituts dürfte sich 
im Bereich der §§ 184 Abs. 1 Nr. 6, 192a StGB allerdings 
in Grenzen halten. Grund hierfür ist die bereits angespro-
chene Subsidiarität der mutmaßlichen Einwilligung: Vo-
raussetzung ist, dass eine tatsächliche Zustimmung nicht 
erreichbar ist, es sei denn, das aufschiebende Befragen des 
Rechtsgutsinhabers läuft anderen schutzwürdigen Interes-
sen desselben zuwider, bezüglich derer wiederum dessen 
Zustimmung zu vermuten wäre.71 Derartige eilbedürftige 
Konstellationen sind bei der Übermittlung pornographi-
scher bzw. verhetzender Inhalte schwer vorstellbar. Damit 
zeigt sich, dass das Tatbestandsmerkmal der fehlenden 
Aufforderung eine rechtsdogmatisch stimmige Handha-
bung zur Lösung einschlägiger Konstellationen zwar zu-
lässt. Gleichwohl kann in Zweifel gezogen werden, ob 
diese Tatbestandseinschränkung notwendig ist. Diese 
Zweifel gründen sich darauf, dass die Ratio dieser Vo-
raussetzung, das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen 
zu wahren, auch ohne sie und den Umweg einer Analogie 
über das gängige Rechtsinstitut der (mutmaßlichen) Ein-
willigung realisiert werden kann.72  
 
2. § 130 Abs. 1, 2 StGB 

a) Die Frage nach dem von § 130 StGB geschützten 
Rechtsgut wird – auch mit Blick auf die einzelnen Tatbe-
standsvarianten – unterschiedlich beantwortet.73 Bezüg-
lich § 130 Abs. 1 StGB wird überwiegend der „öffentliche 
Friede“, teilweise in Kombination mit der Menschen-
würde genannt.74 Nach hiesiger Einschätzung vermag das 
Schutzgut des öffentlichen Friedens zu überzeugen, so-
weit man dieses als die Summe potenziell bedrohter Indi-
vidualrechtsgüter versteht.75 § 130 Abs. 1 StGB erfasst 
Verhaltensweisen, die dazu geeignet sind, Angriffe auf In-
dividualrechtsgüter wie etwa Leib, Leben und Freiheit be-
stimmter Menschengruppen anzustoßen. Diese Variante 

 
70  So im Ergebnis aber Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 

Rn. 53; mit Blick auf § 192a StGB ebenso Mitsch, KriPoZ 2022, 
398 (402). 

71  Schlehofer/Putzke/Scheinfeld, Strafrecht AT, 2022, Rn. 462. 
72  So auch Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (401 f.), der in der Folge konse-

quent für eine Streichung dieses Tatbestandsmerkmals plädiert. 
73  Vgl. ausführlich Schäfer/Anstötz, in: MüKo-StGB, § 130 Rn. 1 ff. 
74  Schäfer/Anstötz, in: MüKo-StGB, § 130 Rn. 2 f. m.w.N. 
75  Vgl. Altenhain, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 130 Rn. 3 m.w.N.; 

Fischer, StGB, § 130 Rn. 2; vgl. auch ausführlich Hörnle, Grob an-
stößiges Verhalten. Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen 
und Tabus, 2005, S. 282 ff., die für eine Differenzierung innerhalb 
des Absatzes 1 plädiert: Während § 130 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 StGB als 
Gefährdungsdelikt bezüglich der Rechtsgüter individueller Grup-
penangehöriger zu interpretieren sei, schütze § 130 Abs. 1 Nr. 2 
StGB das Recht der verbal Angegriffenen auf Achtung ihrer Men-
schenwürde; § 130 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 StGB sei hingegen aufgrund 
seiner Konturenlosigkeit zu streichen.  

76  Altenhain, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 130 Rn. 3 m.w.N.;          
Fischer, StGB, § 130 Rn. 2. 

bezweckt demnach einen vorgelagerten Schutz von Indi-
vidualrechtsgütern.76 Ebenso verhält es sich mit Blick auf 
§ 130 Abs. 2 StGB. Bei näherer Betrachtung der erfassten 
Modalitäten der Inhaltsverbreitung wird deutlich, dass 
§ 130 Abs. 2 StGB ebenfalls darauf ausgerichtet ist, der 
Schaffung bzw. Intensivierung eines für Angriffe auf be-
troffene Gruppen gedeihlichen Klimas vorzubeugen und 
damit einen vorgelagerten Schutz von Individualrechtsgü-
tern zu ermöglichen.77  
 
b) Eine Beschränkung der geschützten Gruppen (bei-
spielsweise auf „marginalisierte Gruppen“) legt die Norm 
weder nahe noch ist eine solche angezeigt.78 Zutreffender 
Weise lassen sich unter den Begriff „Teile der Bevölke-
rung“ auch Mehrheitsgruppierungen wie „die Deutschen“ 
oder „die Frauen“ subsumieren. Grund dafür ist der Um-
stand, dass es im Hinblick auf die Ratio des § 130 Abs. 1, 
2 StGB, etwaigen Angriffen auf Individualrechtsgüter be-
troffener Gruppen vorzubeugen, keinen Unterschied 
macht, ob sich diese auf eine Mehrheits- oder Minderhei-
tengruppierung beziehen. Entscheidend ist allein, ob die 
in Rede stehenden Verhaltensweisen tatsächlich geeignet 
sind, ein entsprechendes gruppenfeindliches Klima zu er-
schaffen oder zumindest zu begünstigen. Der entschei-
dende Filter zur Annahme strafbaren Verhaltens ist daher 
in der Voraussetzung der Eignung, den öffentlichen Frie-
den zu stören, zu erblicken. Soweit deren Funktion als 
Korrektiv aufgrund ihrer Offenheit in Zweifel gezogen 
wird, ist dem zu widersprechen. Das Merkmal macht eine 
Abwägung im Einzelfall erforderlich und ist unserer Ein-
schätzung nach (deklaratorischer) Ausdruck einer allge-
meinen Strafbarkeitsvoraussetzung in Gestalt des Vorlie-
gens eines hinreichend gewichtigen Verhaltensnormver-
stoßes79  bzw. eines strafrechtlich notwendigen Maßes der 
Pflichtwidrigkeit.80 Dieses Erfordernis folgt aus dem ver-
fassungsrechtlichen Übermaßverbot. Danach müssen alle 
den Bürger belastenden staatlichen Akte verhältnismäßig 
sein. Strafe als die schwerste staatliche Sanktion darf 
demnach nur bei entsprechend schwerem Unrecht ange-
ordnet werden. Strafrechtlich dürfen also nur solche Fehl-
verhaltensweisen erfasst werden, die mit Strafe zu bedro-
hen verhältnismäßig ist. Dies gilt umso mehr für Delikte, 
die wie § 130 StGB Strafbarkeiten erheblich ins Vorfeld 
tatsächlicher Beeinträchtigungen geschützter Individual-

77  Altenhain, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 130 Rn. 3, der zusätzlich 
den Schutz der ungestörten Persönlichkeitsentwicklung Minderjäh-
riger als Ratio ausmacht. Letztere Annahme ist jedoch nicht zwin-
gend. Die Bezugnahme auf Menschen unter achtzehn Jahren lässt 
sich auch plausibel damit erklären, dass Jugendliche nach unseren 
rechtlichen Wertungen noch keine vollumfänglich autonomen, ge-
festigten Personen sind und insoweit besonders empfänglich für zu 
Gewalt und Aggression aufstachelnde Inhalte sein können; vgl. fer-
ner ausführlich Hörnle, S. 310 ff., nach der § 130 Abs. 2 StGB teil-
weise dem Schutz von Individualrechtsgütern (Leben, Gesundheit, 
etc.), teilweise dem Schutz der Menschenwürde und teilweise dem 
Jugendschutz diene; vgl. ferner im Überblick zu der Debatte um das 
Schutzgut des § 130 Abs. 2 StGB Schäfer/Anstötz, in: MüKo-StGB, 
§ 130 Rn. 4. 

78  Vgl. insoweit ausführlich am Beispiel der „Deutschen“ Mitsch, JR 
2011, 380 (380 ff.). 

79  Vgl. Freund/Rostalski, Strafrecht AT, 3. Aufl. (2019), § 2 Rn. 45 f., 
§ 4 Rn. 1 ff.; Rostalski, S. 118 ff. 

80  Vgl. Schlehofer/Putzke/Scheinfeld, Rn. 114 f.; Schlehofer, Vorsatz 
und Tatabweichung, 1996, S. 73 ff. 
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rechtsgüter verlagern und daher im Lichte des Übermaß-
verbots einer besonders restriktiven Handhabung bedür-
fen.81 Eine ersatzlose Streichung der Voraussetzung der 
Eignung, den öffentlichen Frieden zu stören, kann vor die-
sem Hintergrund nicht befürwortet werden.82  

III. Regelungsvorschlag de lege ferenda 

Auf Basis der bisherigen Untersuchungsergebnisse soll im 
Folgenden ein Regelungsvorschlag unterbreitet werden, 
der die besondere Strafwürdigkeit gruppenbezogener Her-
abwürdigungen adäquat abzubilden vermag. Nach unserer 
Auffassung bedarf es unter dem Gesichtspunkt des Ehr- 
und Würdeschutzes im Rahmen der Beleidigungstatbe-
stände keiner näheren Konkretisierung erfasster Gruppen, 
für die als (verfassungs-)rechtlicher Anknüpfungs- bzw. 
Ausgangspunkt allenfalls das unvollständige83 Diskrimi-
nierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG fungieren könnte. 
Eine Verengung auf Herabwürdigungen von Personen aus 
bestimmten (beispielsweise „marginalisierten“, „vul-
nerablen“ oder „identitätsgeprägten“) Gruppen erweist 
sich aus dem Grund als problematisch, als dass der Ach-
tungsanspruch als eigenständige Person jedem Menschen 
gleichermaßen zuteilwird, unabhängig davon, ob er einer 
marginalisierten oder einer privilegierten Gruppe ange-
hört. Die Eingrenzung geschützter Gruppen liefe auf eine 
dualistische Unrechtskonzeption hinaus: Das Verbot 
gruppenbezogener Herabwürdigungen würde einerseits 
dem Ehrschutz, andererseits der Wahrung des Art. 3 GG 
als verfassungsrechtliches Fundament des Schutzes vor 
Diskriminierung dienen.84 Eine derartige Konzeption 
würde Fragen der systematischen Kohärenz aufwerfen: 
Warum sollte Art. 3 GG lediglich im Kontext von Ehrver-
letzungen und nicht auch im Kontext etwaiger Körperver-
letzungen zur Begründung qualifizierten Unrechts heran-
gezogen werden? Wäre es nicht ggf. stimmiger, einen ei-
genständigen, universellen Straftatbestand für etwaige 
Verstöße gegen die elementaren Wertungen des Art. 3 GG 
zu schaffen? Nach hiesigem Verständnis läuft eine dualis-
tische Unrechtskonzeption im Bereich der Ehrschutzde-
likte auf Friktionen im Bereich der Normlegitimation hin-
aus. Die Konturen des Ehrbegriffs drohen auf diese Weise 
immer weiter zu zerfasern, sodass sich darunter letztlich 

 
81  Ähnlich mit Blick auf § 130 StGB BVerfG, NJW 2010, 47 (54), nach 

dem es sich bei dem öffentlichen Frieden um ein „Korrektiv“ han-
delt, „das es insbesondere erlaubt, auch grundrechtlichen Wertun-
gen im Einzelfall Geltung zu verschaffen“; vgl. ferner Fischer, 
StGB, § 130 Rn. 14a, nach dem es sich bei der Eignungs-Feststel-
lung „um eine dem Begriff des Vertrauens nahestehende […] Wer-
tung unter Heranziehung von Gesichtspunkten der Verhältnismä-
ßigkeit auf der Basis einer Strafwürdigkeitsbeurteilung“ handelt; 
Streng, JZ 2001, 205 (206), nach dem der Regelungsgehalt der Eig-
nungsklausel darin besteht, „eine Mindestintensität bzw. eine be-
stimmte Handlungsqualität der Tathandlung im Hinblick auf die ge-
schützten Rechtsgüter vorauszusetzen“; Hörnle, S. 303 ff., nach der 
es sich bei der Eignungsklausel „um einen den Tatbestand ein-
schränkenden Satz [handelt], der Fälle geringer Strafwürdigkeit 
ausscheiden soll.“ (Hervorhebungen im Original). 

jedes Individualinteresse fassen ließe.  
 
Sachgemäßer erscheint die Einführung einer Qualifika-
tion, die dem verstärkten Angriff auf die Ehre in Konstel-
lationen gruppenbezogener Herabwürdigungen Rechnung 
trägt. Da es in diesen Fällen um die Herabwürdigung einer 
konkret adressierten Person geht, wäre es systematisch 
stringent, eine entsprechende Qualifikation im Abschnitt 
der Ehrdelikte zu verorten. Denkbar wäre beispielsweise 
eine Ergänzung des § 185 StGB um eine weitere Qualifi-
kationsvariante der Beleidigung „mittels der Reduzierung 
auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe“, die ebenfalls mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
droht wird. Eine – ggf. verfehlte – Identitätspolitik85 
könnte hierin mangels Einschränkung erfasster Gruppen 
nicht gesehen werden. Die Normierung der nicht weiter 
nach Merkmalen der Gruppe differenzierenden gruppen-
bezogenen Herabwürdigung trägt nicht zuletzt dem Um-
stand Rechnung, dass das Ausscheiden bestimmter Grup-
pen aus dem Kreise der strafrechtlich relevanten unwei-
gerlich zu einer Vergröberung führt, die individuelle Be-
sonderheiten unsachgemäß unterläuft. Sollte einmal eine 
Herabwürdigung mittels der Reduzierung auf die Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe aufgrund der geringen Bedeutung 
der Gruppenzugehörigkeit für das Opfer – die Bewertung 
durch Dritte ist insoweit unerheblich – tatsächlich nicht zu 
einer unrechtserhöhenden Entindividualisierung des An-
gesprochenen geeignet sein, ließe sich dies auf Strafzu-
messungsebene über die allgemeine Vorschrift des § 46 
StGB angemessen berücksichtigen. Da keine im Mindest-
maß erhöhten Strafen vorgesehen wären, könnte das ge-
ringere Unrecht adäquat in einer geringeren Strafe abge-
bildet werden; sogar in einer Strafe, die gleichermaßen für 
eine einfache Beleidigung verhängt werden dürfte. Derar-
tige Fälle dürften indes schon aus praktischen Gründen rar 
gesät sein: Eine gruppenbezogene Herabwürdigung ergibt 
für den Sprechenden erst dann einen guten Sinn, wenn mit 
dem Gruppenbezug eine Vertiefung des Ehrangriffs ein-
hergeht.  
 
Innerhalb des hier präsentierten Regelungsvorschlags 
kommt dem Erfordernis der „Reduzierung“ auf die Zuge-

82  Diese Einschätzung steht freilich unter dem Vorbehalt, dass die uni-
versell gültige strafbarkeitseinschränkende Voraussetzung eines 
hinreichend gewichtigen Verhaltensnormverstoßes bzw. eines straf-
rechtlich notwendigen Maßes der Pflichtwidrigkeit in der prakti-
schen Rechtsanwendung keine Beachtung findet. Sollte sich dies än-
dern, wäre das Merkmal redundant und könnte in der Folge gestri-
chen werden. Fragen bezüglich ihrer Notwendigkeit wirft zudem die 
ebenfalls eine Filterfunktion erfüllende Voraussetzung des Angriffs 
auf die Menschenwürde in § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB auf. Zumindest 
teilweise schafft diese eine Redundanz, die sich durch eine Strei-
chung vermeiden ließe. Näher kann hierauf an dieser Stelle jedoch 
aus Platzgründen nicht eingegangen werden.  

83  Die sexuelle Orientierung stellt aktuell (noch) kein geschütztes 
Merkmal i.S.d. Art. 3 Abs. 3 GG dar, weshalb hierauf bezogene Un-
gleichbehandlungen (lediglich) an Art. 3 Abs. 1 GG gemessen wer-
den.  

84  Völzmann, MMR 2021, 619 (621 f.) plädiert für eine „gleichheits-
rechtliche Dimension“, um die strukturelle Dimension der Benach-
teiligung marginalisierter Gruppen in Rechnung zu stellen; dafür 
fordert sie eine Orientierung an den grundgesetzlichen Diskriminie-
rungsmerkmalen nach Art. 3 Abs. 3 GG. 

85  Vgl. ausführlich zu Fragen der Identitätspolitik als Herausforderung 
für die liberale Rechtsordnung Hilgendorf, JZ 2021, 853 (853 ff.). 
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hörigkeit zu einer Gruppe besondere Bedeutung zu. Die-
ses stellt die Verbindung zum Rechtsgut Ehre her und be-
gründet insoweit die erhöhte Angriffsintensität. Nähere 
Erörterung bedarf daher die Frage, wann eine Reduzie-
rung vorliegt und welche gruppenbezogenen Herabwürdi-
gungen vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. 
Eindeutig erfasst sind Fälle, in denen die Reduzierung 
sprachlich artikuliert wird, beispielsweise durch den Aus-
spruch „Du bist doch nur ein(e) dumme(r) Jude bzw. Jü-
din/Katholik(in)/Frau/Mann/Homosexuelle(r)/Heterose-
xuelle(r)/Deutsche(r)/Türke bzw. Türkin/Fan vom 1. FC 
Köln86/Lehrer(in)/Bauarbeiter(in) etc.“ Die Reduzierung 
kann sich aber auch aus dem Zusammenhang ergeben, in 
dem die Äußerung steht. Erfasst sein könnten z.B. Kons-
tellationen, in denen im Rahmen eines Gesprächs zu ei-
nem bestimmten Sachthema – beispielsweise der Klima-
krise – das gruppenbezogene Merkmal herabwürdigend 
hervorgehoben wird: „Die Perspektive eines bzw. einer 
dummen Juden bzw. Jüdin/Katholiken bzw. Katholi-
kin/Frau/Mannes/Homosexuellen/Heterosexuellen/Deut-
schen/Türken bzw. Türkin/Fans vom 1. FC Köln/Lehrers 
bzw. Lehrerin/Bauarbeiters bzw. Bauarbeiterin etc.“ inte-
ressiert insoweit doch wirklich niemanden“. Durch die 
kontextlose Verknüpfung mit dem gruppenbezogenen 
Merkmal wird deutlich, dass man die betreffende Person 
nicht in ihrer vielschichtigen Persönlichkeit würdigt, son-
dern auf ein bestimmtes Merkmal reduziert. Umgekehrt 
gilt es natürlich auch zu klären, welche Fälle gruppenbe-
zogener Beleidigungen nach dem hiesigen Vorschlag 
nicht erfasst sind. Im Umkehrschluss zu Konstellationen 
kontextloser Verknüpfungen unterfallen zumindest jene 
gruppenbezogenen Herabwürdigungen nicht der Qualifi-
kation, die im Rahmen einer thematisch einschlägigen 
Unterhaltung ausgesprochen werden. Wird beispielsweise 
ein Gespräch über die Privilegien von Männern geführt 
und äußert sich eine Gesprächspartnerin gegenüber einem 
Mann mit den Worten „Du dummer, privilegierter Mann“, 
lässt sich argumentieren, dass sich aus dem Kontext 
ergibt, dass diese Äußerung nicht im Sinne einer Reduzie-
rung zu verstehen ist. Dann verbleibt lediglich der einfa-
che Ehrangriff, der weiterhin nach dem Grundtatbestand 
der Beleidigung geahndet werden könnte – wobei ange-
sichts des Kontexts der Äußerung durchaus zu erwägen 
ist, ob es sich hierbei nicht um eine Wahrnehmung berech-
tigter Interessen handelt, sodass die Aussage insgesamt 
gerechtfertigt wäre.  
 
Eine Regelung wie die hier präsentierte könnte grundsätz-
lich neben § 192a StGB Bestand haben, weil sie die kon-
krete Verletzung einer anderen Person voraussetzt, wäh-
rend es sich bei § 192a StGB um ein Gefährdungsdelikt 
handelt. Angesichts der aufgezeigten Defizite des § 192a 
StGB bestünde aber auch die – von uns präferierte – Mög-
lichkeit, die Vorschrift zu streichen bzw. – sofern eine ent-
sprechende Vorverlagerung der Strafbarkeit als angemes-
sen beurteilt wird – den Kreis der einbezogenen Gruppen 

 
86  Vgl. zu diesem Beispiel auch Mitsch, KriPoZ 2022, 398 (399): 

„Selbstverständlich erzeugt die Liebe zu einem bestimmten Fußball-
verein ein Zusammengehörigkeitsgefühl Gleichgesinnter, die bzw. 
deren Angehörige – wie die Erfahrung zeigt – Angriffen ausgesetzt 
sein können, mit denen Ehre und Menschenwürde tangiert werden.“ 

87  BT-Drs. 19/31115, S. 15. 

zu öffnen, wie es in § 130 StGB der Fall ist. Indes beste-
hen nicht unerhebliche Bedenken gegen die Erforderlich-
keit einer Strafbarkeitsvorverlagerung. In den allermeis-
ten Fällen dürfte das Gelangen-Lassen eines herabwürdi-
genden Inhalts an die adressierte Person, das an den zivil-
rechtlichen Begriff des Zugangs angelehnt ist,87 auch in 
einer tatsächlichen Kenntnisnahme münden. Bei der Aus-
gestaltung des § 192a StGB als (konkretes) Gefährdungs-
delikt scheint der Gesetzgeber durch befürchtete Nach-
weisprobleme motiviert gewesen zu sein: „Die Beleidi-
gung als tatbestandlicher Erfolg müsste zudem in allen 
Fällen positiv festgestellt werden. Das bloße Zusenden 
von Inhalten an bestimmte Personen reicht hierfür nicht 
aus.“88 Abgesehen davon, dass Beweisschwierigkeiten für 
sich genommen in Ermangelung eines Rechtsguts- sowie 
Unrechtsbezugs keine legitime Grundlage für die Schaf-
fung eines Gefährdungstatbestands darstellen,89 ist diese 
Befürchtung zudem unplausibel. Gem. § 194 Abs. 1 S. 1, 
S. 3 StGB ist § 192a StGB als relatives Antragsdelikt aus-
gestaltet, d.h. seine Verfolgung hängt grundsätzlich von 
einem Strafantrag und damit einer Mitwirkung der be-
troffenen Person90 ab, welche die Kenntnisnahme und da-
mit den Eintritt des Beleidigungserfolgs regelmäßig be-
zeugen kann.  

IV. Zusammenfassende Thesen 

1. Die besondere Strafwürdigkeit gruppenbezogener 
Herabwürdigungen mit einem zumindest individuali-
sierbaren Adressaten resultiert aus der ihnen regelmä-
ßig innewohnenden Entindividualisierung betroffener 
Personen. Um dem zusätzlichen Unrecht Rechnung zu 
tragen, wird die Einfügung einer weiteren Qualifika-
tion in § 185 StGB vorgeschlagen, die sich auf Belei-
digungen „mittels der Reduzierung auf die Zugehörig-
keit zu einer Gruppe“ erstreckt und die – wie die übri-
gen Qualifikationsvarianten – mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht wird.  

 
2. § 192a StGB erweist sich in seiner konkreten Ausge-

staltung als kein adäquates Mittel, um dem zusätzli-
chen Angriff auf den Achtungsanspruch des Einzelnen 
als eigenständiges Individuum in allen Fällen Rech-
nung zu tragen. Er sollte daher zugunsten einer quali-
fizierten Beleidung in dem oben erläuterten Sinne ge-
strichen werden. Ob hierbei eine Vorverlagerung der 
Strafbarkeit auf Fälle des bloßen Gelangen-Lassens an 
betroffene Personen notwendig ist, erscheint zweifel-
haft. Sachgerechter dürfte es sein, am Beleidigungser-
folg festzuhalten und damit auf eine Ausgestaltung als 
(konkretes) Gefährdungsdelikt zu verzichten.  
 

3. § 130 Abs. 1, Abs. 2 StGB vermag das besondere Un-
recht gruppenbezogener Herabwürdigungen ohne in-
dividualisierbaren Bezug in den meisten Fällen wider-
zuspiegeln. Diese können ein hinsichtlich der betroffe-
nen Gruppen feindliches Klima erzeugen und Angriffe 

88  BT-Drs. 19/31115, S. 14. 
89  Vgl. Rostalski, JZ 2021, 477 (483). 
90  Selbst in Fällen, in denen die Staatsanwaltschaft das besondere öf-

fentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht, kann die be-
troffene Person die Strafverfolgung gem. § 194 Abs. 1 S. 4 StGB 
noch durch einen Widerspruch verhindern. 
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auf Individualrechtsgüter einzelner Mitglieder ansto-
ßen oder zumindest fördern. Um der Ausgestaltung als 
(extremer) Vorfeldtatbestand Rechnung zu tragen, ist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an dem Korrektiv der Eignung, den öffentlichen Frie-
den zu stören (Abs. 1), festzuhalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


